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RS OGH 1968/6/11 8Ob142/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1968

Norm

ABGB §1413

Rechtssatz

Die hohe Unwahrscheinlichkeit der erforderlichen Erteilung einer ausnahmsweisen Baugenehmigung in einem

Landschaftsschutzgebiet bewirkt Nichteignung des betro3enen Grundstückes für Bauzwecke; daher ist ein solches

Grundstück zur Erfüllung der Vertragspflicht auf Leistung eines verbauungsfähigen Grundstückes nicht geeignet.
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